
 
 
 
An die  
Gemeindeverwaltung Kernen i.R.  
Sozialamt  
Stettener Straße 12 
 
71394 Kernen i.R. 
 
 

 

Anmeldung für eine Kleinkindbetreuung in Kernen 
 
 

Die Gemeinde Kernen bietet für Kinder ab 1 Jahr bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres Betreu-
ungsmöglichkeiten mit unterschiedlichen Zeiten in verschiedenen Einrichtungen an. 
 

1. Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn für eine Kleinkindbetreuung (U3) 
an: 
 

Name, Vorname ___________________________________________ 
 

geboren am ___________________________ 
 

Muttersprache/ Umgangssprache in der Familie  deutsch    und/oder     ________________ 
 

2. Umfang des Betreuungsbedarfs:  
 

______________________________________________________________________________ 
 
 

3. Gewünschter Aufnahmetermin 
 
 
 
 

 
 

4. Hinweise zu bisheriger Betreuung: 
 

Mein Kind besucht schon eine Kinderkrippe:             ja  nein 
 

Mein Kind wird von einer Tagesmutter betreut:   ja  nein   
 

5. Betreuungsangebote: 
 

5a) Kinderhaus „Sonnhalde“ (OT Rommelshausen) 
 

 Durchgehende Betreuung (VÖ5)  Mo - Fr 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr   
 

 Durchgehende Betreuung (VÖ6)  Mo - Fr 7:00 Uhr bis 13:00 Uhr   
 

 Ganztagesbetreuung (bitte konkrete Buchungszeiten auf Seite 2 eintragen) 
 

5b) Betreute Spielgruppen „In den Kirchgärten“ (OT Rommelshausen) 
 

  Montag bis Donnerstag je von 8.15 bis 12.00 Uhr 
 

5c) Kleinkindgruppe im Kindergarten Dinkelstraße (OT Stetten) 
 

 Montag bis Freitag je von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr 
 

5d) Kleinkindbetreuung im Flügelbau „Alte Schule“ (OT Stetten) 
 

 VÖ-Betreuung  Mo - Fr 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr 
 

 Ganztagesbetreuung (bitte konkrete Buchungszeiten auf Seite 2 eintragen) 
 

Konkrete Buchungszeiten für die Ganztagsbetreuung: 
 

 

Vermerke der Verwaltung 
 

Eingang: 
Zwischenbescheid: 
 

Zuteilung am     zum 
Mitteilung an Einrichtung am: 
 

Erfassung NH-KITA: 

Gebührenbescheid: 
 



Buchung:     Angebotsklasse     Variante                       siehe Erläuterung Beiblatt 

 
 Montag Dienstag Mittwoch Donnertag Freitag 

07:00 – 13:00 Uhr      

07:00 – 15:00 Uhr      

07:00 – 17:00 Uhr     
 

               freitags endet die Betreuung spätestens um 15:00 Uhr 
 

Bitte kreuzen Sie für jeden Tag die gewünschte Betreuungszeit an. 
 
 

6. Prioritätswunsch für die Betreuung in folgenden Einrichtungen:  
 

 1. Priorität:___________________________________________ 
 

 2. Priorität:___________________________________________ 
 

7. Angaben zur Haushaltsgemeinschaft  
 

Meinem Haushalt gehören folgende Personen an (bitte alle aufzählen): 
 

Name Vorname Geburts-
datum 

Stellung in der Haus-
haltsgemeinschaft 

Berufstätigkeit, Ausbildung, 
Schulbesuch o.ä. 

 
 

  Vater / Mutter   

 
 

  Vater / Mutter / Partner  

 
 

  Kind  

 
 

  Kind  

 
 

  Kind  

 

Anschrift: 
 

Straße: PLZ/Ort: 

________________________ _____________________________________________ 

 

Tel.Nr. : privat geschäftlich   E-Mail: 

________________________________________________________________________ 

 

Evtl. Sorgeberechtigte außerhalb der Haushaltsgemeinschaft: 

________________________________________________________________________ 

 

Mir / uns ist bekannt, dass die Aufnahme mit einer Eingewöhnungsphase beginnt.  
 
 

Datum 
 
 

Unterschrift des Sorgeberechtigen Unterschrift des Sorgeberechtigten 

 

Anlagen: Beschäftigungsnachweise (Formblatt der Gemeinde) aller Erwachsener in der Haushaltsgemein-
schaft  
 6/18/Bu/Sch 
 
 
 
 
 
 



Gemeinde Kernen i.R. 
Sozialamt 
 

Kombinationsmöglichkeiten für die Buchung: 
 

Angebotsklasse 
(Satzung) 

Stunden 
pro 

Woche 
Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 

 
1 

 
>46 bis 50 

 
5 x 10 Std. 
(7:00 bis 17:00) 

 
 

50 Std. 
 

 
4 x 10 Std.  
(7:00 bis 17:00 ) 

+ 1 x 8 Std. 
(7:00 bis 15:00) 

48 Std. 
 

  

 
2 
 
 
 
 

 

 
>43 bis 46 

 
3 x 10 Std. 
(7:00 bis 17:00) 

+ 2 x 8 Std. 
(7:00 bis 15:00) 

 
 

46 Std. 
 

 
4 x 10 Std. 
(7:00 bis 17:00) 

+ 1 x 5,5 Std. 
(7:00 bis 12:30) 

 
 

45,5 Std. 
 

 
2 x 10 Std. 
(7:00 bis 17:00) 

+ 3 x 8 Std. 
(7:00 bis 15:00) 

 
 

44 Std. 
 

 
3 x 10 Std. 
(7:00 bis 17:00) 

+ 1 x 8 Std. 
(7:00 bis 15:00) 

+ 1 x 5,50 
Std. 
(7:00 bis 12:30) 

43,50 Std. 
 

 
3 

 
40 bis 43 

 
1 x 10 Std. 
(7:00 bis 17:00) 

+ 4 x 8 Std. 
(7:00 bis 15:00) 

 
42 Std. 

 

 
3 x 10 Std. 
(7:00 bis 17:00) 

+ 2 x 5,50 Std. 
(7:00 bis 12:30) 

 
41 Std. 

 
5 x 8 Std. 
(7:00 bis 15:00) 

 
 
 

40 Std. 

 

 

Freitags gilt das Angebot bis 17:00 Uhr nur, wenn ein entsprechender Bedarf in der  
Einrichtung vorliegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                
              Sozialamt 
            Stettener Str. 12 
            71394 Kernen i.R.  
 

Beschäftigungsnachweis als Anlage zur Anmeldung in einer Betreuungseinrichtung  
der Gemeinde Kernen i.R. 

 
 

Angaben zum Antragsteller: 
 

Vom Antragsteller auszufüllen  

Vorname, Name  
 

Straße  
 

PLZ, Ort  
 

Tel.-Nr. / e-mail  
 

Angemeldetes Kind/ Geburtsdatum  

in der Einrichtung  

________________________________________________________________________ 
 

 
Ab hier vom Arbeitgeber auszufüllen 

 

 
 
A.) Bestehendes Beschäftigungsverhältnis oder Neubeginn einer Beschäftigung 

 
Herr / Frau ____________________________________________________________ 
 
ist bei uns seit _____________ / wird bei uns ab ______________wie folgt angestellt: 
 
□ unbefristet 
 
□ befristet bis____________________________________________________________ 
 
□ in Vollzeit  
 
□ in Teilzeit mit _________________________________Stunden pro Woche 
     zu folgenden Zeiten: 
 
 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Tagessoll 
 
 

    

Kern- 
arbeitszeit 

von 
 
bis 

von 
 
bis 

von 
 
bis 

von 
 
bis 

von 
 
bis 

 
 
 



 
B.) Elternzeit  

 
Herr / Frau _____________________________________________________________ 
 
ist von ___________________ bis __________________ in Elternzeit.  
 
□ Sie / er arbeitet während der Elternzeit nicht.  
 
□ Sie / er arbeitet während der Elternzeit im Zeitraum  
   von ________________  bis ______________ mit _____________Std. / Woche.  
 
□ Sie / er kehrt am __________________aus der Elternzeit zurück und  
 

    arbeitet dann ____________________Std. / Woche. 
 
 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Tagessoll 
 
 

    

Kern- 
arbeitszeit 

von 
 
bis 

von 
 
bis 

von 
 
bis 

von 
 
bis 

von 
 
bis 

 
 
Ergänzende Erläuterungen oder Bemerkungen: 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
 

Dienststelle des Beschäftigten 
Ort und Straße 
 
Name / Bezeichnung des Arbeitge-
bers 

 
 
 

 

 
Anschrift 

 
 
 

 
Ort, Datum 

 
 

 
Unterschrift und Stempel  

 
 
 

 
 



 

 

Gebührentabelle für die Kleinkindbetreuung  
 
 
 
 

 

 

Vormittagsbetreuung bis zu 6,00 Stunden am Tag  
Pauschalbeträge nach Familiengröße (maßgebend ist die Anzahl der im Haus-
halt lebenden Kinder unter 18 Jahren bzw. mit Anspruch auf Kindergeld) 
 

 
Kriterienbeschreibung 

 
Kindergartenjahr 2017/18 

ab 01.09.2016 
in Euro 

 
Kindergartenjahr 2018/19 

ab 01.09.2018 
in Euro 

 

für das Kind aus einer Fami-
lie mit einem Kind 
 

bei täglich bis zu 4 Std. 
bei täglich bis zu 5 Std. 
bei täglich bis zu 6 Std. 
 

 
 
 

201  
251  
301  

 
 
 

224  
280 
335 

für ein Kind aus einer 
Familie mit zwei Kindern 
 

bei täglich bis zu 4 Std. 
bei täglich bis zu 5 Std. 
bei täglich bis zu 6 Std. 
 

 
 
 

150  
187  
224  

 
 
 

166 
208 
249 

für ein Kind aus einer Familie 
mit drei Kindern 
 

bei täglich bis zu 4 Std. 
bei täglich bis zu 5 Std. 
bei täglich bis zu 6 Std. 
 

 
 
 

 101  
127  
152  

 
 
 

113 
141 
169 

für ein Kind aus einer Familie 
mit vier und mehr Kindern 
 

bei täglich bis zu 4 Std. 
bei täglich bis zu 5 Std. 
bei täglich bis zu 6 Std. 
 

 
 
 

40  
50  
60  

 
 
 

45 
56 
67 

 
Dazu kommt eine Mittagessenspauschale. 
 
Wird eine Gruppe mit weniger als 5 Tage pro Woche geführt (z.B. „Betreute Spielgruppen“, 
so gelten die oben genannten Beträge anteilsmäßig. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Ganztagesbetreuung 
 

Kindergartenkinder 

Angebotsklasse (bei Stunden pro Woche) 

Kleinkinder 

Angebotsklasse (bei Stunden pro Woche) 

1 2 3  1 2 3  

>46 bis 50 >43 bis 46 40 bis 43  >46 bis 50 >43 bis 46 40 bis 43  

315 € 295 € 275 €  567 € 531 € 495 €  

Eine Reduzierung der Gebühren kann entsprechend des Einkommens beantragt werden. Ein 
Anspruch auf Gebührenübernahme durch andere Leistungsträger hat jedoch Vorrang. Eine Ge-
bührenreduzierung bei der Gemeinde gilt frühestens ab dem Monat des Antragseingangs. Die 
nachfolgende Tabelle wird dabei angewandt. 

Stufe 
Brutto- 

Einkommen 
Angebotsklasse Angebotsklasse 

  1  

in € 

2  

in € 

3  

in € 
 

1  

in € 

2  

in € 

3  

in € 
 

1 bis 1.500,- € 75 70 66  135 126 119  

2 bis 1.750,- € 85 80 76  153 144 137  

3 bis 2.000,- € 95 90 86  171 162 155  

4 bis 2.250,- € 105 100 96  189 180 173  

5 bis 2.500,- € 115 110 106  207 198 191  

6 bis 2.750,- € 125 120 116  225 216 209  

7 bis 3.000,- € 137 130 126  247 234 227  

8 bis 3.250,- € 149 141 136  268 254 245  

9 bis 3.500,- € 161 152 147  290 274 265  

10 bis 3.750,- € 173 164 158  311 295 284  

11 bis 4.000,- € 185 176 169  333 317 304  

12 bis 4.250,- € 199 188 180  358 338 324  

13 bis 4.500,- € 212 200 191  382 360 344  

14 bis 4.750,- € 227 212 203  409 382 365  

15 bis 5.000,- € 241 225 215  434 405 387  

16 bis 5.250,- € 255 238 227  459 428 409  

17 bis 5.500,- € 270 252 239  486 454 430  

18 bis 5.750,- € 285 266 251  513 479 452  

19 bis 6.000,- € 300 280 263  540 504 473  

 
Dazu kommt eine Mittagessenspauschale.  
 
Gehören zur Haushaltsgemeinschaft einer Familie mehrere Kinder unter 18 Jahre bzw. es besteht 
für ältere Kinder noch die Kindergeldberechtigung, so wird Bonus von 10 % gewährt. Besuchen 
mehrere Kinder gleichzeitig eine Ganztagesbetreuung, so erhöht sich der Bonus auf 20 %. Schei-
det ein Geschwisterkind aus, so entfällt gleichzeitig der Bonus für verbleibende Kinder. 

 
Stand: März 2018 


